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sorgung können Zeitw
ertkon ten ziel-

führend installiert w
erden.

D
ie Begriffe „Zeitw

ertkonto“ oder „Le-
bensarbeitszeitkonto“ 

sind 
gesetzlich

nicht definiert. Fundam
ent ist in beiden

Fällen das in Paragraf 7 Abs. 1 a SG
B IV

de fi nier te 
W

ertguthaben 
auf 

Arbeits -
zeitkonten. D

ie genannten Begriffe sind
in 

der 
Praxis 

dadurch 
charakterisiert,

dass das Arbeitszeitkonto ausschließlich
in G

eld geführt und grundsätzlich auch
nur durch Entgelt dotiert w

ird. Zudem
w

ird 
regelm

äßig 
eine 

Rückdeckung
durch eine Verm

ögensanlage in Kapital-
m

arktprodukte vorgenom
m

en. Vielfach
w

ird die Entw
icklung des W

ertgutha -
bens des Arbeitnehm

ers m
it der Ent-

w
icklung 

der 
zugeordneten 

Rück-
deckungsanlage verknüpft.

G
esetzliche G

rundlagen

M
it dem

 so genannten Flexi-G
esetz (G

e-
setz zur sozialrechtlichen Absiche rung
flexibler 

Arbeitszeitregelungen, 
1998)

hat der G
esetzgeber die insbeson de re

sozialversicherungs rechtlichen 
Rah m

e -
n bedingungen 

ge schaffen, 
Zeitgutha-

ben aus M
ehrarbeit für eine spätere Frei-

zeitphase zu nutzen. D
urch ausgefeilte

und an die individuellen Bedürf nisse des
U

n ternehm
ens ange passte Zeitkonten -

system
e 

kann 
neben 

einem
 

beson -
deren Vergütungssystem

 auch ein e w
eit

reichende Flexibilisierung der Ar beitsz eit
unter dem

 Aspekt der An -pas sung an
betriebliche Erfordernisse w

ie schw
an-

kende N
achfrage oder aus ge dehntere

Präsenz 
bei 

steigender 
M

it ar be i -
terzufriedenheit erreicht w

erden.

Ausgehend von den vielfach bew
ährten,

aber auf einen kurzfristigen Ausgleich
des Zeitsaldos abzielenden G

leitzeitkon-
ten sehen die aktuell disku tierten Lang-
zeitkonten einen m

ehr jäh ri gen G
utha-

benaufbau m
it ausgedehn teren Freizeit-

phasen (zum
 Beispiel Fam

ilien phase,
Sabbatical, W

eiterbildung) vor. Bei den
Lebensarbeitszeitkonten w

ird das G
ut-

haben prim
är zur Finanzierung eines

Vorruhestands verw
endet. 

Zeitw
ertguthaben

D
ie Einbuchung von G

uthaben – unab -
hängig davon, ob das Arbeitszeitkonto
selbst in G

eld oder in Zeit geführt w
ird

– führt beim
 Arbeitnehm

er zunächst
w

eder steuerrechtlich noch sozialver -

sicherungsrechtlich zu einem
 Zufluss

von Arbeitslohn, das heißt, das Zeit -
w

ert guthaben 
bleibt 

bis 
zur 

Inan -
spruch nahm

e steuer- und sozialabga-
benfrei. Ausgehend zuletzt vom

 B
M

F-
Schreiben vom

 17. N
ovem

ber 2004 ist
auch die Entgelt um

w
andlung zuguns -

ten 
eines 

Arbeits zeitkontos 
m

öglich
und 

ebenfalls 
steu erfrei 

und 
nach 

Paragraf 23 b SG
B IV sozialabgabenfrei.

N
icht nur die Steuerfreiheit, auch die

So zialabgaben freiheit ist nach aktuel-
lem

 Rechtsstand im
 G

egensatz zur be-
trieblichen Alters versorgung w

eder der
H

öhe nach noch zeitlich lim
itiert.

D
ie Besonderheit dieser Zeitw

ertkon -
ten ist, dass nun die Entgeltansprüche
aus 

Zeit 
in 

Entgeltanteile 
aus 

G
eld

um
ge w

andelt 
und 

bis 
zum

 
Renten -

eintritt „ver zinslich“ angesam
m

elt w
er-

den können. Im
 Ergebnis lassen sich

nun nicht nur Ü
berstunden und verfal-

lene U
rlaubs tage, sondern auch Teile

des G
ehalts, Präm

ien, Bonifikationen,
Tantiem

en und vieles m
ehr im

 Sinne
des Bruttosparens effektiv ansam

m
eln.

Je nach Aus gestaltung der arbeitsrecht-
lichen Ver ein  barungen kann das G

ut-
haben je derzeit, also auch vor dem

 60.
Lebens jahr, oder zum

 Beispiel im
 Rah-

m
en von Lebensarbeitszeitkonten zur

Fi nanzie rung des Vorruhestandes oder
gegebenenfalls auch zur Aufstockung
der betrieblichen Altersversorgung ver -
w

endet w
erden.

Vor diesem
 H

intergrund stellen Zeit-
w

ertkonten bei U
nternehm

en, die fle-
xible Arbeitszeitm

odelle um
setzen, ei-

ne 
sinnvolle 

Ergänzung 
zur 

betrieb -
lichen Altersversorgung dar.

Verzinsung

Eine Verzinsung des W
ertguthabens ist

explizit 
nicht 

gefordert. 
Bei 

der 
ur -

sprünglichen Form
 der Arbeitszeitkon -

ten, die in Zeit geführt w
erden, ergibt

sich im
plizit eine Verzinsung durch die

generelle oder individuelle Lohn- und
G

ehaltsentw
icklung. Bei den in G

eld
geführten 

System
en 

ist 
eine 

solche
„natürliche“ Verzinsung system

bedingt
nicht gegeben. 

Insow
eit w

äre dem
 Arbeitnehm

er für
sein 

W
ertguthaben 

eine 
Verzinsung

ausdrücklich zuzusagen. D
iese Verzin -

sung könnte auch in Form
 des Ka -

pi talerhalts (0 Prozent-Verzinsung) er-
folgen. 

D
arauf 

aufbauend 
kann 

der 
Ar beitge ber auch jede anderw

eitige po-
sitive Verzinsung des W

ertguthabens
zu sagen. In der Praxis sind zum

 Beispiel
in Konzernunternehm

en M
odelle im

-
plem

entiert, bei denen eine Verzin sung
des W

ertguthabens von sechs Prozent
vor gesehen ist.

D
ie heute von den Produktanbietern

am
 M

arkt angebotenen M
odelle sehen

dagegen keine feste Verzinsung vor,
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A
b

 d
em

 Ja
h

r 2010 zieh
t sich

 
d

er Sta
a

t a
u

s d
er sta

a
tlich

en
Förd

eru
n

g
 d

er A
ltersteilzeit

zu
rü

ck. D
ie n

eu
e B

u
n

d
es -

reg
ieru

n
g

 ist sich
 d

a
rin

 ein
ig

,
d

a
ss d

ie Leb
en

sa
rb

eitszeit
zu

kü
n

ftig
 m

in
d

esten
s a

u
f d

a
s

67. Leb
en

sja
h

r erh
öh

t w
ird

.
Zeitw

ertkon
ten

 u
n

d
 Leb

en
s -

a
rb

eitszeitm
od

ellen
 (LA

Z)
kom

m
t d

esh
a

lb
 ein

e g
a

n
z b

e-
son

d
ere a

ktu
elle B

ed
eu

tu
n

g
zu

. (R
ed

.)

U
nter 

dem
 

Arbeitstitel 
„Inno vations -

m
odell Lebensarbeitszeitkonten“ w

ur-
de 

ein 
Konzept 

entw
ickelt, 

das 
es

insbeson dere auch den U
nternehm

en
erlaubt, auf D

auer finanzielle Vorteile
bei 

der 
Einrichtung 

von 
Lebens ar -

beitszeitkonten zu generie ren.

D
ie Flexibilisierung der Arbeitszeit, kon-

tinuierliche Arbeitszeitverkürzung und
der enorm

e D
ruck Arbeitsplätze abzu-

bauen, um
 im

 internationalen W
ettbe-

w
erb bestehen zu können, haben Ar-

beitszeitkonten in den M
ittelpunkt der

Arbeitszeit-D
iskussion 

gerückt. 
U

nter-
nehm

en 
am

 
Standort 

D
eutschland

m
üssen flexibel m

it dem
 Faktor Zeit

agieren. 

A
ngespannte K

assenlage

Aufgrund der auslaufenden Förderung
der Altersteilzeitverhältnisse zum

 31.
D

ezem
ber 2009 w

ird es notw
endig,

sich 
aus 

personalpolitischer 
Sicht 

G
edanken über die G

estaltungsm
ög-

lichkeiten 
von 

Zeitw
ertkonten 

und
Lebensarbeits zeitm

odellen zu m
achen.

D
a 

keine 
Förderungen 

der 
Bundes-

agentur für Ar beit nach dem
 31. D

e-
zem

ber 2009 vorgesehen sind (und
aufgrund der angespannten Kassenla-
ge auch nicht zu erw

arten sind), ist es
dringend notw

endig, durch flexible In-
strum

entarien auf U
nterne hm

ens- w
ie

auch auf Arbeitnehm
er seite das ent -

sprechende Kapital für Vorruhestands-,
Altersteilzeit- und Freistellungsphasen
anzusparen.

D
as Renteneintrittsalter sow

ie das Ren-
tenniveau w

erden sich in den nächsten
Jahren drastisch verändern. D

as im
 Jahr

2004 auf den W
eg gebrachte N

achhal-
tigkeitsgesetz führt zukünftig dazu, dass
das N

ettoniveau der Renten m
it zuneh-

m
ender 

Langlebigkeit 
kontinuierlich

nach unten abgesenkt w
ird. Experten

sprechen schon heute von einer N
etto-

rente von nur noch zirka 30 Prozent bis
in den nächsten 20 Jahren.

K
ünftig R

ente ab 67

M
it ihrem

 Koalitionsvertrag ließen die
beiden 

Regierungsparteien 
nun 

die
Katze endgültig aus dem

 Sack: Künftig
w

ird es Rente erst m
it 67 Jahren geben.

N
ur w

er bereits nahe am
 Rentenalter

rangiert, darf w
ie bisher m

it 65 Jahren
aufs Altenteil. Für die jüngeren Jahrgän-
ge dagegen w

ird das Ein trittsalter von
Jahr zu Jahr angehoben. D

och laut ei-
ner aktuellen Studie der Allensbacher
M

arktforscher halten 61 Prozent der 
befragten Arbeitnehm

er es nicht für
notw

endig, das Rentenein trittsalter an-
zuheben, und lehnen eine längere Le-
bensarbeitszeit über das 65. Lebens-
jahr 

hinaus 
grundsätzlich 

ab. 
D

och
nicht nur für die Beschäftigten stellt das
neue 

Renteneintrittsalter 
eine 

große
H

erausforderung dar. 

Vor allem
 die U

nternehm
en selbst sind

hiervon m
aßgeblich betroffen, da sie

zukünftig noch m
ehr m

it einer über -
alterten M

itarbeiterstruktur zu käm
pfen 

haben. 
Lebensarbeitszeitm

odelle 
sind

eine 
gute 

M
öglichkeit, 

die 
aktuellen

H
eraus forderungen zu m

eistern. N
ach

An gaben des D
eutschen G

ew
erk schafts  -

bundes
führen 29 Prozent aller Betrie be

in D
eutschland Arbeitszeitkonten. Bei

G
roßunternehm

en 
sind 

es 
sogar 

82 
Prozent. W

ie eine vom
 Kölner Institut zur

Erforschung 
sozialer 

Chancen 
(ISO

)
durchgeführte 

Beschäftigtenbefragung
ergab, verfügen heute 37 Prozent der
Beschäftigten über ein Arbeitszeitkonto.

M
oderne Firm

en w
ie H

ew
lett-Packard,

VW
, Siem

ens, D
eutsche Telekom

 oder

SAP w
enden die innovativen G

estal -
tungsm

öglichkeiten, die Lebensarbeits -
zeitm

odelle bieten, m
it Erfolg in der

Praxis an. Lebensarbeitszeitkonten sind
dort bei den gew

erblichen M
itarbeitern

und 
Angestellten 

ebenso 
w

ie 
bei

Führungskräften höchst beliebt. D
enn

die Zeitkonten eröffnen für Firm
en und

ihre 
M

itarbeiter 
zahlreiche, 

flexibel
hand habbare 

G
estaltungsm

öglichkei-
ten – m

it großen Vorteilen für alle Be-
teiligten. 

Zeitw
ertkonten

Als 
besondere 

Form
 

der 
D

eferred-
C

om
pensation-Vereinbarung 

w
ird 

in
jüngerer Zeit die Einstellung von Vergü -
tungselem

enten in Arbeitszeitkontern
realisiert. Entsprechend erfreuen sich
bei M

itarbeitern sow
ie bei U

n ter neh -
m

en System
e von so genannten Zeit-

w
ertkonten oder Lebensarbeitszeitkon-

ten eines im
m

er größeren Zuspruchs.
G

erade als Ergänzung oder auch als
Vorstufe einer betrieblichen Altersver-

Innovationsm
odell Lebensarbeitszeitkonten 
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plem
entierung

stärkt die M
ittelstands finanzierung

H
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„D
eutschland soll ein Land der

Ideen w
erden“, hat Horst Köhler 

in seiner ersten Ansprache als neu
gew

ählter Bundespräsident 
gefordert. Eigene Ideen zu 

entw
ickeln, neue W

ege zu gehen
und die D

inge selbst in die Hand 
zu nehm

en w
ird angesichts der 

ungelösten Sozialstaats -
problem

atiken für uns alle 
im

m
er w

ichtiger.
Als einen richtungsw

eisenden 
Schritt auf diesem

 W
eg ist unser 

Engagem
ent um

 die Etablierung 
des Innovationsm

odells Lebens -
arbeitszeitkonten*zu verstehen.   

H
arald Röder, G

eschäftsführer 
der Röder & Partner G

m
bH

, 
Schw

äbisch G
m

ünd, 
Telefon 0

71
71/9

77
90-0 

harald.roeder@
roeder-partner.de

w
w

w
.roeder-partner.de

© 2006 Röder & Partner, design www.onlinewerbeagentur.de

Ein 30-jähriger Arbeitnehm
er (Steuerklasse 1, keine Kinder, inkl. Kirchensteuer und SolZ, KV-Satz 14,3%

) 
m

it einem
 m

onatlichen Bruttogehalt von 1.600,- €
 verzichtet auf 100,- €

 Bruttogehalt. Der Nettoaufw
and 

beträgt m
onatlich nur 45,62 €

. Sein Arbeitgeber gibt ihm
 den eingesparten Arbeitgeberanteil an den 

Sozialversicherungsbeträgen dazu, so dass jeden M
onat 121,- €

 + 3
%

 Verzinsung angespart w
erden. 

Der Gesam
tzins von 3,63 €

 entspricht 7,9
%

 bezogen auf den eingesetzten Nettolohn von 45,62 €
.

Innovationsm
odell Lebensarbeitszeitkonten:

Zusam
m

ensetzung und anfängliche Verzinsung 
einer m

onatlichen Entgeltum
w

andlung 
von 100,- €

 m
it 3

%
 für den Arbeitnehm

er

45,62 € vom
Nettogehalt
+ 3%

 Zinsen

21,00 €
SV-Anteil AN
+ 3%

 Zinsen

33,38 €
Steuerersparnis

+ 3%
 Zinsen

21,00 €
SV-Anteil AG
+ 3%

 Zinsen

+ 3,63 € 
Gesam

t-Zinsen

45,62 € vom
Nettogehalt

+ 3%
 Zinsen 

= 1,37 €

21,00 €
SV-Anteil AN

+ 3%
 Zinsen 

= 0,63 €

33,38 €
Steuerersparnis

+ 3%
 Zinsen 

= 1,00 €

21,00 €
SV-Anteil AG

+ 3%
 Zinsen 

= 0,63 €
Verzinsung
bezogen auf

45,62 € des
Nettogehalts

+ 3,63 € 
Zins-Sum

m
e

= 7,9%
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sondern koppeln die Entw
icklung des

W
ertguthabens des Arbeitne hm

ers an
die Entw

icklung der kon gruenten Rück-
deckungsanlage des Arbeitgebers.  

Insow
eit partizipiert der Arbeitnehm

er
an den Erfolgen der Rückdeckungsan-
lage, trägt aber – sow

eit arbeitsrechtlich
zu lässig – die Risiken dieser Rückde -
ck ungsanlage.

D
ie skizzierten verschiedenen M

odelle
einer Verzinsung des W

ertguthabens

(G
egenleistung des Arbeitgebers) sind

dem
 G

runde nach alle rechtlich zuläs-
sig. Es besteht keine Pflicht, den Arbeit-
nehm

er an den Erfolgen einer gegebe-
nenfalls durch den Arbeitgeber vorge-
nom

m
enen 

Rückdeckungsan lage 
zu

beteiligen. 

D
iese ergibt sich schon dadurch, dass

es für den Arbeit geber gar keine Pflicht
gibt, überhaupt eine Rückdeckungsan-
lage vorzu neh m

en. D
iese erfolgt im

-
m

er freiw
illig im

 Erm
essen des Arbeit-

tes im
 Rahm

en einer Vorruhestandsre-
gelung verw

endet w
erden.

D
abei vereinbart der Arbeitgeber m

it
dem

 Arbeitnehm
er, dass der individuell

festzulegende 
Entgeltum

w
andlungs-

betrag (zuzüglich dem
 Sozialversiche-

rungsanteil) m
it einer festen Verzin-

sung (zum
 Beispiel drei Prozent ) ver-

sehen 
w

ird 
und 

das 
W

ertguthaben
dem

 Arbeitnehm
er ab dem

 63. Le-
bensjahr 

zur 
Finanzierung 

des 
Vor -

ruhestandes zur Verfügung steht. D
er

Arbeitgeber führt die Entgeltbestandtei-
le, 

die 
der 

Arbeitnehm
er 

seinem
W

ertgut haben zugeführt hat – zuzüg-
lich 

der 
Arbeitgeberanteile 

am
 

G
e -

sam
tsozialversicherungsbeitrag – einer

Rück deckungs- und Verm
ögensanlage

m
it dem

 Ziel zu, die eingegangenen
Verpflichtungen liquiditätsm

äßig auszu-
finanzieren. 

D
er 

Arbeitnehm
er 

partizipiert 
dabei

nicht an den w
irtschaftlichen Erfolgen

der Rückdeckungsanlage des Arbeitge-
bers – er trägt aber auch im

 G
egenzug

keinerlei m
arktübliche Anlage- und Ver-

m
ögensrisiken.

Fallbeispiel – A
rbeitnehm

er 
in der Einzelbetrachtung

Am
 Beispiel eines 30-jährigen Arbeit-

nehm
ers – einer m

onatlichen Entgelt-
um

w
andlung in H

öhe von beispielhaft
100, – Euro und einer angenom

m
enen

Zinszusage von drei Prozent p.a. durch
das U

nternehm
en – w

ird der Liqui-
ditätsvorteil zugunsten des Arbeitneh-
m

ers deutlich:

D
em

 
Bruttoum

w
andlungsbetrag 

in
H

öhe von 100,—
 Euro steht ein bei-

spielhafter m
onatlicher N

ettoaufw
and

von nur 45,62 Euro gegenüber. Ü
ber

eine Ansparphase von 33 Jahren (bis
zum

 63. Lebensjahr) beträgt der N
etto-

aufw
and nur 18

065,—
 Euro für den Ar-

beitnehm
er. 

U
nter 

Berücksichtigung
der Zinszusage von drei Prozent beträgt
sein persönliches Anlageergebnis (vor
Steuern 

und 
Sozialversicherungsver-

beitragung) 81
267,—

 Euro, w
om

it der
Vorruhestand finanziert w

erden kann.

U
nterstellt 

m
an 

einen 
beispielhaften

Bruttokapitalertrag (inklusive Abschluss-
und Verw

altungskosten für die Verm
ö-

gensanlage in H
öhe von fünf Prozent  auf

den jew
eiligen Anlagebetrag) in H

öhe

von durchschnittlich sechs Prozent p. a.
steht 

dem
 

U
nternehm

en 
zu 

diesem
Zeitpunkt ein angesam

m
eltes G

esam
t-

kapital in H
öhe von 137

455,—
 Euro zur

Verfügung. N
ach Abzug des vereinbarten

Auszahlungsanspruchs 
des 

Arbeitneh-
m

ers in H
öhe von 81

267,—
 Euro

ver-
bleibt dem

 U
nternehm

en ein Verm
ö-

genszuw
achs in H

öhe von 56
188,—

 Eu-
ro. So w

eit die Einzelbetrachtung der Ele-
m

ente und der grundsätzlichen Funk -
tionsw

eise des Innovationsm
odell Le-

bensarbeitszeitkonten.

gebers (er ist lediglich verpflichtet, für
einen adäquat en Insolvenzschutz zu
sorgen).

D
ie 

Koppelung 
der 

Entw
icklung 

des
W

ertguthabens an die Entw
icklung der

Rückdeckungsanlage 
stellt 

daher 
his -

torisch das Ausnahm
em

odell dar. Ziel
w

ar 
es 

hier 
einerseits, 

dem
 

Arbeit -
nehm

er ein attraktives M
odell (zum

 Bei-
spiel bei der Rückdeckung Aktienfonds)
geben zu können, und andererseits, den
Ar beitgeber von N

achfinan zierungs risi -
ken freizuhalten. D

a aber arbeitsrecht lich
ein Erfordernis des Kapitalerhalts nach
derzeitiger Rechtslage nicht vollständig
auszuschließen ist, sind an die Ausge-
staltung solcher M

odelle besondere An-
forderungen zu stellen.

Innovationsm
odell 

Lebensarbeitszeitkonto

Im
 Rahm

en der Entgeltum
w

andlung
sollte der Arbeitgeber jedoch eine at -
traktive G

egenleistung zusagen (Ange -
bot), dam

it der Arbeitnehm
er das ihm

angebotene M
odell auch hinreichend

attraktiv findet (N
achfrage). N

ur unter
diesen Voraussetzungen erfüllt ein sol-
ches M

odell die erw
arteten per sonal -

w
irt schaft lichen Effekte.  

W
ürde die W

irtschaft boom
en, w

ären
viele Problem

e der desolaten Sozial -
system

e kurz fristig lösbar. D
as größte

Problem
 liegt vor allem

 in der nicht vor-
handenen oder nur w

enig gegebe nen
Förderung gerade des M

ittel stands, der
bekannterm

aßen das Rückrat der W
irt-

schaft ausm
acht, in dem

 er m
ehr als 80

Prozent der Ar beitsplätze sichert. D
ie

entscheidende Botschaft lautet: Stär-
kung des M

ittel stands, Förderung des
M

ittelstands. In Kooperation m
it dem

renom
m

ierten 
U

nternehm
en 

Rödl &
Partner 

Institut 
für 

m
oderne 

Vergü-
tungssystem

e und betriebliche Alters-
versorgung w

urde gerade für kleinere
und m

ittelständische U
nternehm

en ein
interessantes 

Innovationsm
odell 

Le-
bensarbeitszeitkonten entw

ickelt.

Bei dem
 Konzept Innovationsm

odell
Lebensarbeitszeitkonten w

ird das W
ert-

guthaben 
des 

Arbeitnehm
ers 

durch 
Verzicht auf die Auszahlung bestim

m
ter

zu 
vereinbarender 

Entgeltbestandteile
(Entgeltum

w
andlung) 

aufgebaut. 
D

as
W

ertguthaben soll später zur gezielten
Finanzierung eines Freistellungsentgel-

Fallbeispiel – U
nternehm

en 
in der G

esam
tbetrachtung

Am
 

Beispiel 
eines 

m
ittelständischen

U
nternehm

ens 
m

it 
beispielhaft 

100
M

itarbeitern, w
obei die M

itarbeiter für
sich jew

eils die Vorteile des Lebensar-
beitszeitm

odells auf der vorgenannten
G

rundlage der Einzelbetrachtung nut-
zen, w

ird der Liquiditätsvorteil des U
n-

ternehm
ens transparent. D

ie Schaubil-
der verdeutlichen in der langfristigen
Betrachtung einen m

öglichen, realisti-

Innovationsm
odell Lebensarbeitszeitkonten

5
Innovationsm

odell Lebensarbeitszeitkonten
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Verm
ögens-

Zuwachs
für das

Unternehm
en

56.188 €

Anspruch
Arbeitnehm

er
81.267 €

Innovationsm
odell Lebensarbeitszeitkonten: 

Kapitalentw
icklung einer m

onatlichen Entgeltum
w

andlung 
von 100,- €

 m
it Zusage 3

%
 Verzinsung für den Arbeitnehm

er
und 6

%
 Bruttokapitalertrag für das U

nternehm
en

137.455 €

81.267 €

140.000 €

120.000 €

100.000 €

80.000 €

60.000 €

40.000 €

20.000 €0

Zugesagter Anspruch
für den Arbeitnehm

er
81.267 €

Differenzbetrag
für das Unternehm

en
56.188 €

Verzinstes Gesam
tkapital

137.455 €

Bruttokapital

2006 
2010 

2015 
2020 

2025 
2030 

2035 
2038 

Die Darstellung verdeutlicht den tatsächlichen Liquiditätsverlauf unter Berücksichtigung einer beispielhaft zugesagten 
Verzinsung von 3

%
 gegenüber dem

 Arbeitnehm
er bei einem

 Anlageertrag von zum
 Beispiel 6

%
 p.a. unter Berücksichtigung 

von beispielhaft 5
%

 Agio/Ausgabenaufschlag im
 Rahm

en der Kostenstruktur der Verm
ögensanlage.

© 2006 Röder & Partner, design www.onlinewerbeagentur.de
81.267 €

47.916 €

39.600 €

26.380 €

18.065 €

100.000 €

80.000 €

60.000 €

40.000 €

20.000 €

0 €2006 
2010 

2015 
2020 

2025 
2030 

2035 
2038 

Eingesetzte Nettogehalts-Sum
m

e 18.065 €

+ Ersparter eigener SV-Anteil 8.316 €

+ Steuerersparnis 13.220 €

+ angesparter SV-Anteil des AG 8.316 €

+ Zinsen 33.351 €
Verm

ögens-
Zuwachs
63.202 €

Eingesetztes
Nettogehalt
18.065 €

W
ürde das Endkapital netto bei Rentenbeginn ohne Abzüge ausgezahlt, entspräche dies einer Rendite auf den 

Nettolohneinsatz von 7,9
0

%
 und versteht sich dem

nach vor Steuern und Sozialversicherungsverbeitragung.

Innovationsm
odell Lebensarbeitszeitkonten: 

Kapitalentw
icklung einer m

onatlichen Entgeltum
w

andlung 
von 100,- €

, verzinst m
it 3

%
, nach 33 Jahren 

für den Arbeitnehm
er

Bruttokapital

45,62 €
 vom

Nettogehalt

21,00 €
SV-Anteil AN

33,38 €
Steuerersparnis

21,00 €
SV-Anteil AG

+ 3%
 Zinsen

© 2006 Röder & Partner, design www.onlinewerbeagentur.de

Innovationsm
odell Lebensarbeitszeitkonten: 

Kapitalentw
icklung einer m

onatlichen Entgeltum
w

andlung 
von 100,- €

 m
it Zusage 3

%
 Verzinsung für die Arbeitnehm

er 
und 6

%
 Bruttokapitalertrag für das U

nternehm
en

20 x 35-jährige
Laufzeit 28 J.

20 x 40-jährige
Laufzeit 23 J.

20 x 45-jährige
Laufzeit 18 J.

10 x 50-jährige
Laufzeit 13 J.

10 x 55-jährige
Laufzeit 8 J.

20 x 30-jährige
Laufzeit 33 J.

100 M
itarbeiter in verschiedenen Altersgruppen

Ergebnisse Gesam
tbetrachtung – additiv

Verzinstes Gesam
tkapital 7.290.850 €

Anspruch Arbeitnehm
er 4.861.970 €

 
Verm

ögenszuw
achs für das U

nternehm
en 2.428.880 €

2.749.100 €

Anspruch
Arbeitnehm

er
1.611.900 €

Verm
ögens-

Zuwachs
für das

Unternehm
en

1.137.200 €

1.256.420 €

678.900 €

949.760 €

377.460 €

685.240 €

187.580 €

38.100 €
130.120 €

9.640 €
228.530 €

1.935.320 €

1.327.220 €

872.820 €

266.630 €
139.760 €

Die Darstellung verdeutlicht den additiven Liquiditätsverlauf unter Berücksichtigung einer beispielhaft zugesagten 
Verzinsung von 3

%
 gegenüber den Arbeitnehm

ern (m
it verschiedenen Alters- und Laufzeitstrukturen) bei einem

 
Anlageertrag von zum

 Beispiel 6
%

 p.a. unter Berücksichtigung von beispielhaft 5
%

 Agio/Ausgabenaufschlag im
 

Rahm
en der Kostenstruktur der Verm

ögensanlage.
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Innovationsm
odell Lebensarbeitszeitkonten: 

Kapitalentw
icklung einer m

onatlichen Entgeltum
w

andlung 
von 100,- €

 m
it Zusage 3

%
 Verzinsung für die Arbeitnehm

er 
und 6

%
 Bruttokapitalertrag für das U

nternehm
en

62.821 €

33.945 €

35-jähriger
Laufzeit 28 J.

96.766 €

47.488 €

18.873 €

40-jähriger
Laufzeit 23 J.

66.361 €

34.262 €

9.379 €

45-jähriger
Laufzeit 18 J.

43.641 €

3.810 €

50-jähriger
Laufzeit 13 J.

22.853 €

26.663 €

13.012 €

964 €

55-jähriger
Laufzeit 8 J.

13.976 €

137.455 €

Anspruch
Arbeitnehm

er
81.267 €

Verm
ögens-

Zuwachs
für das

Unternehm
en

56.188 €

30-jähriger
Laufzeit 33 J.

Ergebnisse Einzelbetrachtung

Die Darstellung verdeutlicht den tatsächlichen Liquiditätsverlauf unter Berücksichtigung einer beispielhaft zugesagten 
Verzinsung von 3

%
 gegenüber den Arbeitnehm

ern (m
it verschiedenen Alters- und Laufzeitstrukturen) bei einem

 
Anlageertrag von zum

 Beispiel 6
%

 p.a. unter Berücksichtigung von beispielhaft 5
%

 Agio/Ausgabenaufschlag im
 

Rahm
en der Kostenstruktur der Verm

ögensanlage.
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schen und kum
ulierten Liquiditätsvor-

teil in H
öhe von rund 3

700
000,—

 Eu-
ro für das U

nternehm
en.

G
egenüber den sonst üblichen M

arkt-
m

odellen bietet das Innovationsm
odell

Lebensarbeitszeitkonten 
bei 

entspre-
chender Ausgestaltung sow

ohl für den
Arbeitgeber als auch für den Arbeitneh-
m

er ein hohes M
aß an Planungssicher-

heit und Attraktivität.
G

leichzeitig kann das M
odell auch be-

triebsw
irtschaftliche Vorteile für den Ar-

beitgeber 
bieten, 

indem
 

die 
Rück-

deckungsanlage 
(das 

W
ertguthaben)

einen höheren Ertrag erw
irtschaftet als

er an Verzinsung für das W
ertguthaben

zugesagt hat. Eine feste Verzinsung des
W

ertguthabens stellt insow
eit für alle

Beteiligten eine planbare und bei ent-
sprechender Bem

essung der Param
e-

ter auch finanziell sichere Lösung dar,
die sich in verschiedenen Fällen in der
Praxis bereits bew

ährt hat. 

Vor diesem
 H

intergrund erscheint eine
Verzinsung in der Spannbreite von drei

Prozent bis sechs Prozent zielführend.
D

a die Entw
icklung des W

ertguthabens
– in natürlicher W

eise – losgelöst ist
von 

der 
gegebenenfalls 

ge tätigten
Rückdeckungsanlage, stehen dem

 U
n-

ternehm
en auch alle Erfolge aus dieser

Rückdeckungsanlage zu; andererseits
m

uss das U
nternehm

en aber auch die
zugesagte Verzinsung des W

ertgutha-
bens erw

irtschaften, das heißt, eine
nicht in dem

 notw
endigen M

aße erfolg -
reiche

Rückdeckungsanlage zu gegebe-
ner Zeit nachdotieren. 

Insow
eit trägt das U

nternehm
en alle

C
hancen 

und 
Risiken 

der 
von 

ihm
getätigten Rück deckungs anlage.

W
ir beschäftigen uns seit Jahren aktiv

m
it der M

ittelstandsförderung. W
as of-

fensichtlich von vielen im
m

er w
ieder

vergessen w
ird: Ein gesunder M

ittel-
stand ist tatsächlich der M

otor für alle
anderen positiven Entw

icklungen. Ein
gesunder M

ittelstand sichert Arbeits-
plätze, die M

enschen verdienen G
eld,

können privat vorsorgen und die Ren-

D
ie 

Insolvenzsicherung 
kann 

w
irt-

schaftlich 
zum

 
Beispiel 

durch 
eine 

externe (Bank-)Bürgschaft, eine Kauti-
onsversicherung oder zw

eckgebunden
ausgelagerte 

Verm
ögensgegenstände

(Anlagem
odelle) 

erfolgen. 
W

ährend
bei Bürgschafts- und Kautionsm

odel-
len die Liquidität aus den Zeitw

ertgut-
haben 

im
 

U
nternehm

en 
verbleibt,

kann bei Anlagem
odellen nicht nur bi-

lanziell, sondern auch liquiditätsm
äßig

eine vollständige Finanzierung der aus
den 

Arbeitszeitkonten 
resultierenden

Verpflichtungen des U
nternehm

ens er-
reicht w

erden. Zudem
 sind Aufw

and
und Kosten der Insolvenzsicherung  bei
Anlagem

odellen 
– 

erfahrungsgem
äß

nicht so hoch w
ie häufig angenom

m
en

– regelm
äßig niedriger.

Beratung, Konzeption und Im
plem

en-
tierung eines solchen M

odells erfor-
dern eine ganzheitliche Betrachtung.
Zudem

 m
uss eine langfristige Betreu-

ung des Sicherungsm
odells sicherge-

stellt sein.

D
a regelm

äßig der jew
eilige Produktge-

ber – nicht nur im
 Anlagem

odell – nicht
selbst die erforderlichen adm

inistrati-
ven 

Aufgaben 
(unter 

anderem
 

Auf-
zeichnungspflichten zur Sozialversiche-
rungspflicht, Abw

icklung im
 Insol venz -

fall) 
und 

Sicherungsvereinbarungen
bereitstellt, w

erden im
 Rahm

en des 
Innovationsm

odells Lebens arbeitszeit -
kon ten diese Aufgaben von dem

 unab-
hängigen Treuhänder, der D

r. Rödl Pen-
sionstreuhand G

m
bH

, W
irtschaftsprü-

fungsgesellschaft, übernom
m

en.

D
abei versteht sich die W

irtschaftsprü-
fungsgesellschaft als D

ienstleister, der

dem
 Arbeitgeber in allen relevanten

Fragen der Einrichtung und professio-
nellen Führung von Arbeitszeitkonten
m

it 
einem

 
um

fassenden 
Know

-how
zur Verfügung steht.

A
nforderungen 

an die Finanzinstrum
ente

N
eben der rechtlichen Ausgestaltung

der zu treffenden Vereinbarungen zur
Einrichtung und zur Insolvenzsicherung
der Zeitw

ertguthaben ist der Ausw
ahl

des Anlageproduktes zur Verm
ögens-

anlage besondere Aufm
erksam

keit zu
w

idm
en.

D
ie Kapitalanlagen zur Ansam

m
lung

der W
ertguthaben sind nahezu frei ge-

staltbar. Es gibt diesbezüglich keine ge-
setzlichen Auflagen. D

ie angesparten
Verm

ögensbestandteile 
können 

bei 
Arbeitszeitkonten 

sow
ohl 

in 
eine

Fondsanlage, 
Rückdeckungsversiche-

rung oder sonstige Anlageprodukte ein-
gezahlt w

erden.

D
ie entsprechende Anlageform

 kann
allerdings 

die 
Flexibilität 

m
aßgeblich

beeinflussen. 
G

erade 
bei 

provi-
sionsträchtigen 

Rückdeckungen 
m

it
Versicherungslösungen könnte das U

n-
ternehm

en Schiffbruch erleiden – bei-
spielsw

eise im
 so genannten „Störfall“,

falls der Arbeitnehm
er vorzeitig aus-

scheidet. 

D
enn bei Versicherungslösungen fin-

den 
vielfach 

„gezillm
erte“ 

Tarife 
An-

w
endung, w

as w
iederum

 zur Folge hat,
dass die Präm

ienzahlungen der ersten
zw

ei, drei und bis zu vier Jahren nahezu
gänzlich für diskontierte Verm

ittlungs-

tensituation eines jeden Einzelnen ent-
spannt sich.

D
urch die Im

plem
entierung des Inno-

vationsm
odells 

Lebensarbeitszeitkon-
ten w

ird genau dieser Effekt für alle Be-
teiligten erreicht und sichergestellt.

P
flicht zur 

Insolvenzsicherung

D
er gesetzliche Auftrag zur Insolvenzsi-

cherung 
von 

W
ertguthaben 

aus 
Ar-

beitszeitkonten nach Paragraf 7 d SG
B

IV um
fasst grundsätzlich alle W

ertgut-
haben ein schließlich des darauf entfal-
lenden Arbeitgeberanteils am

 G
esam

t-
sozialversicherungsbeitrag. 

Im
 G

egensatz zur betrieblichen Alters-
versorgung gibt der G

esetzgeber den
U

nternehm
en keine Pflichtversicherung

an die H
and, sodass hier individuelle Lö-

sungen um
zusetzen sind. W

ertgutha-
ben aus Arbeitszeitkonten sind zudem
regelm

äßig auch nicht durch das Insol-
venzgeld des Arbeitsam

tes gedeckt.

provisionen, Verw
altungskosten et  ce-

tera 
verw

endet 
w

erden, 
ohne 

dass
tatsächlich eine Kapitalbildung stattfin-
det.

In einem
 solchen Fall m

uss der aus-
scheidende Arbeitnehm

er einen nied-
rigeren W

ert seiner angesparten Antei-
le durch die anfänglichen und hohen
Abschlusskosten akzeptieren, und das
U

nternehm
en m

üsste einen bilanziel-
len Verlust verbuchen, w

eil nur der
Rückkaufsw

ert, der viel niedriger ist, als
der Lohn gew

esen w
äre, ausgekehrt

w
ird. G

erade im
 Rahm

en des Innova -
tionsm

odells Lebensarbeitszeitkonten,
bei dem

 dem
 Arbeitnehm

er auf sein
W

ertguthaben 
eine 

feste 
Verzinsung

zugesagt w
ird, bedarf es auch aufgrund

der Anforderungen der Insolvenzsiche-
rung einer entsprechend sorgfältigen
Ausw

ahl 
der 

Produkte 
zur 

Rück-
deckungs- und Verm

ögensanlage. 

M
it Blick auf die system

internen Anfor-
derungen 

w
ie 

Fälligkeiten 
und 

der
W

erthaltigkeit bezüglich der Insolvenz-
sicherung sow

ie abhängig von der ar-
beitsrechtlichen Ausgestaltung eignen
sich für die H

interlegung von Zeitw
ert-

konten vor allem
 schw

ankungs- und ri-
sikoarm

e Bank- und Investm
entfonds-

produkte, die gegebenenfalls m
it ziel-

führenden 
Sicherungsm

echanism
en

ausgestattet und auf die individuellen
Bedürfnisse des M

odells abzustellen
sind.

K
osten und G

ebühren 

D
abei w

ird das Innovationsm
odell Le-

bensarbeitszeitkonten in Kooperation
m

it nam
haften Investm

entfondsgesell-
schaften realisiert. D

ie Transparenz bei
Kapitalaufbau, Anlagepolitik und Kos -
ten, die börsentägliche Verfügbarkeit
der Anlagegelder sow

ie die M
öglich-

keit, C
hancen- und Ertragsprofile indivi-

duell m
aßzuschneidern, sind die w

ich-
tigsten G

ründe für die Bevorzugung
von Investm

entfonds gegenüber sonst
m

arktüblichen Versicherungslösungen. 
G

erade auch unter Sicherheitsaspek-
ten 

erfüllen 
Investm

entfondsgesell-
schaften 

bekannterm
aßen 

höchste
Standards.

M
it 

dem
 

überaus 
w

ichtigen 
Them

a
„Kos ten 

und 
G

ebühren“ 
w

ird 
beim

Innova tionsm
odell 

Lebensarbeitszeit -
konten im

 G
egensatz zu W

ettbew
er bern

Innovationsm
odell Lebensarbeitszeitkonten

7
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Innovationsm
odell Lebensarbeitszeitkonten: 

Kum
ulierte Gesam

tbetrachtung über 33 Jahre m
it Zusage 3

%
 Verzinsung 

für 100 Arbeitnehm
er und 6

%
 Bruttokapitalertrag für das U

nternehm
en

1.611.900 €
 ehem

. 30-jährige
1.256.420 €
ehem

. 35-jährige
949.760 €

ehem
. 40-jährige

685.240 €
ehem

. 45-jährige
130.120 €

ehem
. 55-jährige

228.530 €
ehem

. 50-jährige

Kapitalentw
icklung aller Entgeltum

w
andlungen

Kapitalentw
icklung nach Auszahlung der Arbeitnehm

eransprüche – kum
ulativ

Auszahlungen an die Arbeitnehm
er im

 Folgejahr

5 M
io. €

4 M
io. €

3 M
io. €

2 M
io. €

1 M
io. €

0 €
0 

 
8   9 

13  14 
18  19 

23  24 
28  29 

33  34 Jahre

1.474.000 €

2.439.000 €

3.165.000 €

3.705.000 €
3.951.000 €

3.755.000 €

1.397.000 €

2.417.000 €

3.573.000 €

4.366.000 €

4.924.000 €
5.112.000 €

kum
ulierter

Liquiditätsvorteil
U

nternehm
en

Die Darstellung verdeutlicht den kum
ulativen Liquiditätsverlauf unter Berücksichtigung einer beispielhaft 

zugesagten Verzinsung von 3
%

 gegenüber den Arbeitnehm
ern (m

it verschiedenen Alters- und Laufzeitstrukturen) 
bei einem

 Anlageertrag von zum
 Beispiel 6

%
 p.a. unter Berücksichtigung von beispielhaft 5

%
 Agio/Ausgabenaufschlag 

im
 Rahm

en der Kostenstruktur der Verm
ögensanlage.
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Innovationsm
odell Lebensarbeitszeitkonten: 

Ablauf-Diagram
m

U
nternehm

en
Arbeitnehm

er

W
irtschaftsprüfer/

Treuhänder
Depotbank

/
Kapitalanlagengesellschaft

Einrichtung von Lebensarbeitszeitkonten

Vereinbarung zur Entgeltum
w

andlung

Geschäftsbesorgungs-
vertrag zur Verw

altung 
und Sicherung von 
Zeitw

ertkonten

Insolvenzgeschützte Anlage der Mittel

(Entgeltverzicht + AG-Anteil an SV)

Anw
eisung zur Auszahlung

an Em
pfangsberechtigte

Verpfändungs-
vereinbarung

Auszahlung der
M

ittel z. B. für
 Vorruhestand

Verm
ögen & Steuern – 4

/2006
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offen, fair und transparent um
gegangen.

„Versteckte“ 
Kosten 

und 
G

e bühren
schm

älern die Rendite eines Verm
ö-

genskonzeptes zum
 Teil signifikant. 

Beim
 

Innovationsm
odell 

Le bens ar -
beitszeitkonten gibt es dagegen eine
vollkom

m
ene Kostentransparenz. G

e -
m

äß 
G

ebührenstaffel 
für 

Lebensar-
beitszeitkonten 

fallen 
bei 

der 
W

irt-
schaftsprüfungs-G

esellschaft 
Rödl 

&
Partner 

einm
alige 

Einrichtungskosten
je Betrieb in einer G

rößenordnung von
500,—

 bis 2
000,—

 Euro an (abhängig
von der M

itarbeiteranzahl im
 U

nterneh-
m

en). D
ie Kosten der Führung der Zeit-

w
ertkonten (w

iederkehrende G
ebühr)

beträgt pauschal einm
al jährlich zw

i-

nehm
erkonto (abhängig von der teil-

nehm
enden 

M
itarbeiteranzahl). 

Zu-
satzleistungen w

ie „Störfallabrechnun-
gen“ oder Abrechnungen von „Freistel-
lungsphasen“ w

erden gegen eine ge-
ringe einm

alige G
ebühr erbracht.

D
ie Kosten der Beratung und Im

ple-
m

entierung 
des 

Innovationsm
odells 

Lebensarbeitszeitkonten 
w

ird 
gegen -

über dem
 Beratungs-/Verm

ittlungsun-

ternehm
en m

it einer einm
aligen G

e-
bühr 

in 
einer 

G
rößenordnung 

von

M
itarbeiterkonto 

(abhängig 
von 

der
teilnehm

enden M
itarbeiteranzahl) und

darüber hinaus m
it einer Beteiligung an

den fondsspezifischen und m
arktübli-

chen Ausgabenaufschlägen und Ver-
w

altungsgebühren des Bank- und In-
vestm

entfondsproduktes abgegolten.

D
am

it ist die Einrichtung des M
odells

ohne nennensw
erte anfängliche bezie-

hungsw
eise überschaubare G

ebühren-
belastungen m

öglich und m
it einem

H
öchstm

aß an Kostentransparenz si-
chergestellt.

Innovationsm
odell Lebens -

arbeitszeitkonten und bA
V 

W
ährend sich die betriebliche Alters-

versorgung 
(bAV) 

ausschließlich 
m

it
der Zeit nach dem

 aktiven Berufsleben
beschäftigt, befasst sich das Lebensar-
beitszeitm

odell prim
är m

it der Zeit da-
vor, also der Lebensarbeitszeit. 

Zeitw
ertkonten 

sind 
m

indestens 
so 

attraktiv 
w

ie 
herköm

m
liche 

D
urch-

nes W
ertguthabens die Besteuerung

des Zuflusses in die Zukunft verlagert,
indem

 er das W
ertguthaben ganz oder

teilw
eise in eine betriebliche AV über-

führt. 

D
as dargestellte G

rundkonzept Innova-
tionsm

odell 
Lebensarbeitszeitkonten

ist als Arbeitszeitkonto im
 Sinne des Pa-

ragrafen 7 Abs. 1 a SG
B IV ein rechtlich

zulässiges M
odell.

H
ohes M

aß
 an Planungssicherheit 

G
egenüber den aktuellen M

arktm
odel-

len bietet es bei entsprechender Aus-
gestaltung sow

ohl dem
 U

nternehm
en

als auch den Arbeitnehm
ern ein hohes

M
aß an Planungssicherheit und Attrak-

tivität. 

G
leichzeitig kann ein solches M

odell
auch betriebsw

irtschaftliche Vorteile für
das U

nternehm
en bieten, indem

 die
Rückdeckungsanlage 

einen 
höheren

Ertrag erw
irtschaftet, als das U

nterneh-
m

en an Verzinsung für das W
ertgutha-

ben gegenüber dem
 Arbeitnehm

er zu-
gesagt hat. 

D
ie Einführung von Zeitw

ertkonten und
Lebensarbeitszeitm

odellen ist ein äu -
ßerst 

kom
plexes 

Them
a. 

Tatsächlich
können kom

plexe Lösungen w
ie die Be-

ratung, Einrichtung, Führung und Verw
al-

tung von Zeitw
ertkonten und Lebensar-

beitszeitm
odellen nur im

 Rahm
en der

Team
arbeit von hoch qualifizierten Spe-

zialisten und professionellen Partnern
gelöst und um

gesetzt w
erden.

D
urch eine enge Zusam

m
enarbeit m

it
D

ienstleistungs- und Serviceunterneh-
m

en, einem
 N

etzw
erk von Steuerbera-

tern, 
W

irtschaftsprüfern 
und 

Rechts -
anw

älten sow
ie Kontakten zu renom

-
m

ierten Bank- und Investm
entpartnern

w
urde 

m
it 

dem
 

Innovationsm
odell 

Lebensarbeitszeitkonten ein standardi-
siertes und beliebig skalierbares M

odell
entw

ickelt, 
um

 
U

nternehm
en 

einen
einfachen 

Zugang 
zu 

Lebensarbeits-
zeitkonten zu verschaffen.

Zukunftsw
eisendes 

Vorsorgeinstrum
ent    

D
as Ziel ist, den bestm

öglichen be-
triebsw

irtschaftlichen N
utzen beim

 Ein-

führungsw
ege der betrieblichen Alters-

versorgung – das Innovationsm
odell

Lebensarbeitszeitkonten ist bei richti-
ger Ausgestaltung und U

m
setzung der

bAV sogar w
eit überlegen. N

eben den
vielfältigsten U

nterschieden, die sich
bei einem

 neutralen Vergleich der Ent-
geltum

w
andlung m

ittels bAV und dem
Innovationsm

odell 
Lebensarbeitszeit-

konten ergeben, gilt es, auf einen gra-
vierenden U

nterschied hinzuw
eisen.

Vierfaches W
ahlrecht

Im
 G

egensatz zur bAV hat der Arbeit-
nehm

er beim
 Innovationsm

odell Le-
bensarbeitszeitkonten 

jederzeit 
das

W
ahlrecht, ob er sein W

ertguthaben bis
zum

 Ende seines Berufslebens anspart
und erst dann in eine bAV um

w
andelt

oder
ob er sich sein W

ertguthaben bei
Beendigung seines Arbeitslebens aus-
zahlen lässt und privilegiert nach der
Fünftelregelung (Paragraf 34 EStG

) ver-
steuert oder

ob er sein W
ertguthaben

vor 
Erreichen 

der 
Altersgrenze 

ganz
oder

teilw
eise für Freistellungsphasen

oder
zur O

ptim
ierung der Altersteilzeit

oder
den Vorruhestand in Anspruch

nim
m

t oder
ob er bei Auflösung sei-

satz des Innovationsm
odells Lebens -

arbeitszeitkonten 
durch 

ein 
m

aßge-
schneidertes Konzept für das U

nter-
nehm

en zu erreichen. G
leichzeitig w

ird
für die Arbeitnehm

er die ideale Verbin-
dung von Arbeitsleben und Privatleben
angestrebt. 

D
as Innovationsm

odell Lebensarbeits-
zeitkonten w

ird in Zukunft als Verm
ö-

genssteuerungs- 
und 

Vorsorgeinstru-
m

ent für kleinere und m
ittelständische

U
nternehm

en ein im
m

er bedeutsam
e-

res Konzept darstellen. 

D
er einzige, verlässliche Ausw

eg aus
der Krise unserer Sozialsystem

e ist eine
gesunde 

W
irtschaftsentw

icklung 
der

U
nternehm

en. D
ie M

ittelstandsförde-
rung m

uss verbessert w
erden. 

D
ie Im

plem
entierung des Innovations-

m
odells Lebensarbeitzeitkonten stellt

eine gute G
rundlage hierfür dar.

Anm
erkung:

A
nm

erkung:
D

er Begriff „Innovationsm
odell

Lebensarbeitszeit-
konten“ 

ist 
unter 

w
w

w
.innovationsm

odell-lebens 
arbeitszeitkonten.de als D

om
ain registriert und als

deutsche M
arke beim

 Patentam
t angem

eldet. 

Innovationsm
odell Lebensarbeitszeitkonten
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Fragen / M
erkm

ale 
U

nterstützungskasse 
Direkt-, /  

Direkt-Versicherung 
Pensionskasse 

Pensionsfonds 
Innovationsm

odell 
 

 
Pensionszusage 

 
 

 
LAZK*

Einsparung der SV-Beiträge (Dauer)? 
Bis 2008 

bis 2008 
bis 2008 

bis 2008 
bis 2008 

z.Zt. unbegrenzt

Einsparung der SV-Beiträge (H
öhe)? 

bis 4 %
 der BBG - 

bis 4 %
 der BBG -  

bis 4 %
 der BBG - 

bis 4 %
 der BBG - 

bis 4 %
 der BBG, 

unbegrenzt*
 

m
ax. €

 206,-- m
tl. 

m
ax. €

 206,-- m
tl. 

m
ax. €

 206,-- m
tl. 

m
ax. €

 206,-- m
tl. 

m
ax €

 206,-- m
tl. 

Unbegrenzter Um
w

andlungsbetrag? 
bedingt 

nein 
nein 

nein 
nein 

ja 

Steuervergünstigte Einzahlung? 
in voller Beitragshöhe  

in voller Beitragshöhe 
bis 4 %

 der BBG - 
bis 4 %

 der BBG - 
bis 4 %

 der BBG 
in voller Beitragshöhe

 
 

 
m

ax €
 206,-- m

tl. 
m

ax €
 206,-- m

tl. 
M

ax €
 206,-- m

tl.

Freiheit in der Beitragszahlung? 
bei regelm

äßiger 
völlige Freiheit: 

bei regelm
äßiger 

bei regelm
äßiger 

bei regelm
äßiger 

völlige Freiheit: 
 

Beitragszahlung  
regelm

äßig, unregel- 
Beitragszahlung  

Beitragszahlung 
Beitragszahlung 

regelm
äßig, unregel-

 
jeder M

odus 
m

äßig, Einm
alzahlung 

jeder M
odus 

jeder M
odus 

jeder M
odus 

m
äßig, Einm

alzahlung

Auf einen neuen AG übertragbar? 
bedingt 

bedingt 
ja 

ja 
ja 

ja

Steuerneutraler W
echsel  

ja, nach Pensionsfonds 
ja, nach Pensionsfonds 

nicht m
öglich 

nicht m
öglich 

nicht m
öglich 

jederzeit auf BAV
der Versorgungsart? 

 
 

 
 

 
übertragbar

Flexible Kapitalanlage? 
nein 

ja, keine Auflagen 
nein 

nein 
eingeschränkt 

ja, keine Auflagen
 

 
völlige Anlagenfreiheit 

 
 

 
völlige Anlagenfreiheit

Insolvenzsicherung? 
PSV 

PSV 
unw

iderrufliches 
keine Pflicht zur 

PSV 
Verpfändung 

 
 

 
Bezugsrecht 

Insolvenzsicherung

Verfügungen über Guthaben? 
ab Rentenbeginn, 

ab Rentenbeginn, 
ab Rentenbeginn, 

ab Rentenbeginn, 
ab Rentenbeginn, 

jederzeit
 

frühestens ab 
frühestens ab 

frühestens ab 
frühestens ab 

frühestens ab
 

60. Lebensjahr 
60. Lebensjahr 

60. Lebensjahr 
60. Lebensjahr 

60. Lebensjahr

Vorzeitige Teilentnahm
en m

öglich? 
nein 

nein 
nein 

nein 
nein 

ja

Versteuerung bei Rentenleistung? 
nachgelagerte  

nachgelagerte 
nachgelagerte  

nachgelagerte 
nachgelagerte 

nachgelagerte
 

Besteuerung 
Besteuerung 

Besteuerung 
Besteuerung 

Besteuerung     
Besteuerung

 
m

it Freibeträgen 
m

it Freibeträgen 
m

it Freibeträgen 
m

it Freibeträgen 
m

it Freibeträgen 
m

it Freibeträgen

Absicherung biom
etrischer Risiken? 

ja 
ja 

ja 
ja 

ja 
nein

Freie Vererbbarkeit? 
nein 

nein 
nein 

nein 
nein 

ja

Innovationsm
odell Lebensarbeitszeitkonten 

im
 Vergleich zur betrieblichen Altersvorsorge

Kleine und m
ittlere U

nternehm
en pro-

fitieren von einer ganzen Reihe spe -
zieller Vorteile für ihre Finanzierung.

So bietet die aufgeführte Konzeption
eine ganze Reihe von C

hancen, deren
U

m
setzung die Q

ualität des U
nter-

nehm
ens steigert:

1.
Frei verfügbare Liquidität für das
U

nternehm
en, die sich aus der

D
ifferenz zw

ischen der zugesag-
ten Verzinsung und dem

 tatsäch-
lich erw

irtschafteten Anlageerfolg
der 

Verm
ögensanlage 

ergeben
kann.

2.
D

am
it zugleich die M

öglichkeit
zur Stärkung der Eigenkapitalbasis
des U

nternehm
ens.

3.
Liquiditätssteigerung aus Verbes-
serung des C

ash-Flow
 durch Er-

sparnis bei der G
ew

erbe- und
Körper schaft steuer. 

4.
H

öhere Attraktivität des U
nterneh-

m
ens durch G

ew
inn verlagernde

Rückstellung nach Paragraf 6 EStG
.

5.
Reduzierung von Personalkosten
bei Vorruhestandsregelungen.

6.
Verm

eidung überalterter M
itarbei-

terstrukturen – sozialverträgliche
Verjüngung 

des 
Personalstam

-
m

es.

7.
Im

agesteigerung und Verbesse-
rung der Attraktivität des eigenen
U

nternehm
ens, W

ettbew
erbsvor-

teile bei der Suche nach qualifi-
zierten Fach- und Führungskräf-
ten.

8.
M

otivation der M
itarbeiter, Verrin-

gerung der Fluktuationskosten.

9.
Steigerung der W

ettbew
erbsfähig-

keit durch bedarfsgerechte Steue-
rung des Arbeitseinsatzes etw

a

bei konjunkturellen Veränderun-
gen. 

10.
Anpassung an konjunkturelle/sai-
sonale betriebliche Schw

ankun-
gen und M

öglichkeiten, Entlas-
sungen zu verm

eiden.

11.
Arbeitszeitausgleich bei N

achfra-
geschw

ankungen. In Leerlaufzei-
ten w

ird die „Freizeit“ vom
 Arbeit-

nehm
er selbst finanziert.

12.
Kostenersparnis bei teuren Ü

ber-
stundenzuschlägen.

13.
Kann für Teile der Belegschaft
oder alle Arbeitnehm

er (inklusive
Führungskräfte 

und 
G

eschäfts-
führung) genutzt w

erden.

14.
G

eringer 
Aufw

and 
durch 

O
ut-

sourcing 
der 

Verw
altung 

an
profes sionelle externe D

ienstleis -
ter (W

irtschaftsprüfer).

Innovationsm
odell Lebensarbeitszeitkonten 

14 besondere Vorteile für m
ittelständische Unternehm

en

V&S

schen 30,—
 und 40,—

 Euro je Arbeit-

400,-- bis 600,-- Euro je eingerichtetem


